
Besondere Vereinbarung
zur Beschränkung des Versicherungsschutzes
auf Ansprüche Dritter (Drittschadenrisiko) HV 4249/00

Der Versicherungsschutz wird auf die Ansprüche Dritter
(Drittschadenrisiko) beschränkt. Ziffer 3 und 4 der Risiko-
beschreibung der dem Versicherungsvertrag zugrunde
liegenden Risikobeschreibung und Besondere Bedingung
HV 4006 finden keine Anwendung.
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